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Die Gefchoffe des Haufes unter den Vermittelungsräumen können als Dienft—

wohnungen ausgenutzt werden; im Erdgefchofs wird zweckmäfsig eine Zweigpof’c-

a1ftalt eingerichtet.

g) Gebäude für Bahn-Poftämter.

In Art. 6 (S. 8) wurde der Bahn-Pof’tämter gedacht. Auch für diefe find

Dienfträume erforderlich, die gewöhnlich im Poftgebäude des Ortes Platz finden,

an welchem das Bahn-Poftamt feinen Sitz hat. Dazu gehören ein Zimmer für den

Vorfteher, ein folches für Bureau-Beamte, ein gröfserer Raum für die Fahrbeamten

und ein folcher für das Unterperfonal des Fahrdienltes, aufserdem einige Neben—

räume für Acten, Formulare, Geräthfchaften u. dergl. Räume mit eigenartigen

Einrichtungen werden nicht erfordert. Die Gröfse und der Zufammenhang der

Zimmer richtet lich nach dem in jedem einzelnen Faller anzugebenden Bedürfniffe.

h) Dienftwohnungen.

Dafs Wohnungen nur in befchränktem Mafse in den Poftgebäuden Aufnahme

finden, if’c bereits in Art. 17 (S. 15) bemerkt worden. Im Poftamts-Gebäude wird

gewöhnlich der Vorfteher mit einer Dienftwohnung bedacht, weil es im Vortheile

des Dienf’ces liegt, dafs der erfte leitende Beamte jederzeit zur Stelle fein kann,

fobald irgend ein Vorkommnifs den regelmäßigen Gang des Dienf’ces zu Hören

droht. Die Lage der Wohnung im Haufe wird fo gewählt, dafs der Zufammen-

hang der Dienflzräume dadurch keinerlei Eintrag erleidet; ihre Berechtigung Pteht

erfi in zweiter Linie. Defshalb vermögen Zufammenhang, Gröfse, Geltalt und Lage

der einzelnen Räume häufig die Anforderungen einer möglichi‘c vollendeten Bequem-

lichkeit nicht in dem Mafse zu befriedigen, wie dies in Privatwohnungen verlangt

wird, deren Häufer lediglich zum Zwecke des Wohnens erbaut werden. Gleich-

wohl fucht man den Bedürfniffen der Bequemlichkeit auch in den Dienftwohnungm

möglich?: gerecht zu werden. Faft immer werden fie in das Obergefchofs verlegt,

erhalten einen ficheren Abfchlufs in fich und nehmen inkleineren Aemtern häufig

den gefammten Raum des betreffenden Gefchoffes ein. Gewöhnlich gehören zu

einer Amtsvorfteher—VVohnung, je nach der Bedeutung des Amtes, 3 bis 6 heizbare

Zimmer, Küche, Speifekammer, Magdkammer und, wo möglich, ein Giebelzimmer

im Dachgefchofs nebft den erforderlichen Wirthfchaftsgelaffen im Keller- und im

Bodenraum. Eine Wafchküche zu gemeinfchaftlicher Benutzung mit dem Amte

wird gewöhnlich im Keller angeordnet.

Beherbergt das Pof’cgebäude gleichzeitig ein felbftändiges Telegraphenamt, fo

erhält unter Umfländen auch der Vorfieher diefes Amtes eine Dienftwohnung im

Haufe, für die dann diefelben Rückfichten gelten.

Sehr häufig, namentlich in gröfseren Aemtern, wird auch für einen Unter-

beamten, der zugleich als Hauswart für Ordnung und Sauberkeit in Haus und Hof

zu forgen hat, eine Dienf’twohnung bereit gefiellt, gewöhnlich beitehend aus 2 Stuben,

Kammer und Küche, nebft Keller- und Bodenraum. Zweckmäfsig ift es dabei,

namentlich in den kälteren Gegenden, die Küche neben das Wohnzimmer fo zu

legen, dafs der Ofen des Wohnzimmers, welcher als Kochofen einzurichten ift, von

der Küche aus geheizt und befchickt wird, fo dafs die Küchendünfte nicht die Luft

des Zimmers anfüllen. Zum Kochen während des Sommers dient dann ein befonderer,

kleinerer, meift eiferner Küchenherd.


